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chen können, wie zum Beispiel Lehrerfortbildung, 
Sportfreizeiten, Gesundheitssport und so weiter.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Förderfähige Baumaßnahmen an Sportstätten im Sinne 
der Nummer 1 sind

2.1.1
Neubaumaßnahmen

Als solche gelten 
a)  die erstmalige Errichtung von Sportstätten und -tei-

len sowie baulichen Anlagen im Sinne des §  2 Ab-
satz  1 Bauordnung für das Land Nordrhein-West-
falen – Landesbauordnung – (BauO NRW),

b)  die bauliche Erweiterung bestehender Sportstätten 
zur Schaffung zusätzlicher sportlich nutzbarer Flä-
chen und Räume.

2.1.2
Umbau von bisher nicht sportlich genutzten Flächen und 
Räumen, sofern sie für sportliche Nutzungszwecke bau-
lich umgestaltet beziehungsweise hergerichtet werden.

2.1.3
Erwerb und gegebenenfalls bauliche Herrichtung von 
Sportstätten und sonstigen baulichen Anlagen zur sport-
lichen Nutzung.

2.1.4
Modernisierungsmaßnahmen

2.1.4.1
Als Modernisierungsmaßnahmen im Sinne dieser Richt-
linien gelten bauliche Maßnahmen zur Verbesserung, 
notwendigen Änderung oder Erweiterung der sportli-
chen Nutzung, durch die

a)  der Gebrauchswert oder die Multifunktionalität der 
Sportstätte nachhaltig erhöht beziehungsweise er-
reicht wird,

b)  neben den baurechtlichen Vorgaben die fachlichen 
Anforderungen von DIN/EN Normen beziehungs-
weise anderen technischen Regelwerken erfüllt wer-
den oder

c)  zwingenden Vorgaben nationaler/internationaler 
Verbände zur Aufrechterhaltung und/oder Verbesse-
rung des Hochleistungstrainings sowie der Möglich-
keiten für Wettkämpfe entsprochen wird.

2.1.4.2
Im Einzelnen fallen darunter unter anderem:

a)  notwendige bauliche Sicherheitsmaßnahmen zur Er-
füllung staatlicher Sicherheitsvorschriften oder sons-
tiger zwingender allgemein anerkannter Sicherheits-
vorgaben (wie zum Beispiel BauO NRW sowie 
technische Regelwerke), 

b)  Instandsetzungen, die durch Modernisierungsmaß-
nahmen verursacht werden,

c)  die Neubauten von Sportstätten (nach Nummer 1) an 
anderen Standorten als Ersatzneubauten für beste-
hende modernisierungsbedürftige Sportstätten (Ver-
lagerung) und

d)  der Wiederaufbau von Sportstätten (nach Nummer 1) 
an gleichen Standorten (zum Beispiel nach Scha-
densfällen) unter der Voraussetzung, dass Moder-
nisierungsmaßnahmen in diesen Sportstätten im ur-
sprünglichen Zustand nach Nummer  2.1.4.1 förder-
fähig gewesen wären.

2.1.5
Instandsetzungsmaßnahmen an Hochleistungssportstät-
ten nach Nummer  1.1 in Landesleistungsstützpunkten 
im besonderen Landesinteresse, die zugleich Bundesleis-
tungszentren beziehungsweise Bundesstützpunkte sind 
unter der Voraussetzung der Nummer 4.3.6.

2.1.6
Bauunterhaltungsmaßnahmen an den in Nummer 1.1 ge-
nannten Zentren und Stützpunkten, die zugleich Bun-
desleistungszentren beziehungsweise Bundesstützpunkte 

I.
23723

Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen

zur Förderung von Investitionsmaßnahmen
an herausragenden Sportstätten

(Sportstättenbauförderrichtlinien)
RdErl. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend,

 Kultur und Sport 52 – 8712 Nr. 12/2014
v. 30. 1. 2014

1
Zuwendungszweck

Das Land gewährt aus Mitteln der Sportstättenbauför-
derung nach Maßgabe dieser Richtlinien und der Ver-
waltungsvorschriften zu §  44 Landeshaushaltsordnung 
(LHO) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen an he-
rausragenden Sportstätten in Nordrhein-Westfalen. Ziel 
der Förderung ist es, eine bedarfsdeckende Sportstätten-
infrastruktur für das Hochleistungstraining und/oder 
für Wettkämpfe beziehungsweise Spitzensportveranstal-
tungen auf nationalem und internationalem Niveau und 
deren Vorbereitungen sowie für die Qualifi zierung i. S. d. 
Nummer 1.3 zu erreichen.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Zu den herausragenden Sportstätten gehören im Einzel-
nen:

1.1
Sportstätteninfrastruktur für den Hochleistungssport

Dabei handelt es sich um Sportstätten der unterschiedli-
chen Typen und um begleitende sportfachlich notwen-
dige Infrastruktur.

1.1.1
Sportstätten für den Hochleistungssport sind die Sport-
stätten in den Landesleistungszentren und die Haupt-
trainingsstätten der Landesleistungsstützpunkte im be-
sonderen Landesinteresse – gegebenenfalls zugleich 
Bundesleistungszentren beziehungsweise Bundesstütz-
punkte –, die NRW-Sportschulen sowie Schulsportanla-
gen beziehungsweise -anlagenteile an weiteren Schulen 
im Verbundsystem „Schule und Leistungssport“, soweit 
sie für deren besondere Sportaktivitäten (unter anderem 
Sportunterricht über die allgemeinen Unterrichtsvorga-
ben hinaus) benötigt und genutzt werden.

1.1.2
Als begleitende sportfachlich notwendige Infrastruktur 
gelten bei den in Nummer  1.1 genannten Zentren und 
Stützpunkten unter anderem Unterkünfte, Verpfl e-
gungseinrichtungen, Schulungs- und Aufenthaltsräume 
(zum Beispiel in „Häusern des Sports“) sowie bei Schu-
len im Verbundsystem „Schule und Leistungssport“ die 
ihnen zugeordneten Internate.

1.2
Zuschauersportanlagen im besonderen Landesinteresse
Dabei handelt es sich um Sportanlagen der unterschied-
lichen Typen mit Zuschauerbauwerken, die wegen der 
regionalen oder nationalen beziehungsweise internatio-
nalen Bedeutung ihrer Veranstaltungen mit besonderem 
Zuschauerinteresse vom zuständigen Ministerium als 
Zuschauersportanlagen im besonderen Landesinteresse 
anerkannt sind.

1.3
Sportschulen
Dabei handelt es sich um die Sportstätten und sonstige 
sportschulspezifi sche Infrastruktur in Sportschulen, die 
in Trägerschaft des Landessportbundes Nordrhein-
Westfalen e.V. oder von Sportfachverbänden stehen und 
zur Qualifi zierung Ehrenamtlicher für die Vereins- und 
Verbandsarbeit beziehungsweise zur Qualifi zierung von 
Übungsleiterinnen/-Leitern oder Trainerinnen/Trainern 
sowie zum Training der Leistungskader der Sportver-
bände und der Wettkampfvorbereitung bestimmt sind, 
darüber hinaus jedoch sonstige sportliche Angebote ma-
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sind, sofern sie im jeweils geltenden Einzelplan des für 
den Sport zuständigen Ministeriums ausgewiesen sind, 
weil das Land in der Vergangenheit unter Voraussetzung 
der Nummer 4.3.6 eine entsprechende Verpfl ichtung ein-
gegangen ist.

2.2
Nicht förderfähige Maßnahmen sind Baumaßnahmen,

2.2.1
die ausschließlich der Erfüllung von Verkehrssiche-
rungsverpfl ichtungen der Betreiber von Sportstätten 
dienen oder die ausschließlich durch neue oder angeho-
bene staatliche Umweltstandards verursacht werden, 
insbesondere Maßnahmen zum Lärm- und Bodenschutz,

2.2.2
in Reitsportanlagen, deren mögliche Förderung im Be-
reich des dafür zuständigen Ministeriums (zurzeit Mi-
nisteriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen) liegt,

2.2.3
in Luftsportanlagen, sofern diese der Infrastruktur und 
der Sicherheit des Luftverkehrs dienen und deren mög-
liche Förderung im Bereich des dafür zuständigen Mi-
nisteriums (zurzeit Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen) liegt.

3
Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Richtlinien sind

3.1
Gemeinden und Gemeindeverbände,

3.2
gemeinnützige Sportorganisationen,

3.3
sonstige juristische Personen des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts sowie natürliche Personen.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Grundlegende Voraussetzungen
a)  Nachweis der Notwendigkeit der Baumaßnahme,
b)  Nachweis der ausreichenden und langfristigen Aus-

lastung für den zu fördernden Zweck nach Num-
mer 1,

c)  befürwortende und begründende Stellungnahme des 
zuständigen Sportfachverbandes beziehungsweise 
des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V. mit 
Ausnahme der schulischen Einrichtungen nach Num-
mer 1.1.

4.2
Typspezifi sche Voraussetzungen

4.2.1
bei Hochleistungssportstätten nach Nummer 1.1:
Anerkennung des Status als Landesleistungszentrum 
durch den Landessportbund Nordrhein-Westfalen  e.V. 
beziehungsweise als Landesleistungsstützpunkt im beson-
deren Landesinteresse durch das zuständige Ministerium.

4.2.2
bei Zuschauersportanlagen nach Nummer 1.2: 
a)  befürwortendes und begründendes Votum des zu-

ständigen Sportfachverbandes zu Standort und Di-
mensionierung der Sportanlage sowie des Zuschauer-
bauwerks,

b)  Nachweis der Antragstellerin beziehungsweise des 
Antragstellers zur Zahl der regelmäßig stattfi ndenden 
beziehungsweise geplanten Sportveranstaltungen im 
Rahmen des sportartspezifi schen nationalen Wett-
kampfsystems beziehungsweise zur Anzahl geplanter 
beziehungsweise stattgefundener internationaler 
Wettkämpfe oder sonstiger erwarteter Sportgroßver-
anstaltungen mit gegebenenfalls erfahrungsgestützter 
Schätzung von potentiellen Zuschauerzahlen.

4.3
Weitere Voraussetzungen

4.3.1
Einhaltung der sportfachlich erforderlichen baulichen 
Anforderungen

Für alle Sportstättentypen gelten grundsätzlich neben 
den baurechtlichen Vorgaben die fachlichen Anforde-
rungen, die nach DIN/EN Normen oder anderen techni-
schen Regelwerken insbesondere der Sportfachverbände 
zwingend vorgeschrieben sind, beziehungsweise die An-
forderungen, die aufgrund der vorgesehenen sportlichen 
Nutzung erforderlich sind.

4.3.2
Einhaltung immissions-, naturschutzrechtlicher und 
sonstiger Rechtsvorschriften

Sie ist bei der vorgesehenen und erforderlichen Auslas-
tung von Sportstätten und sonstigen Einrichtungen nach 
Nummer 1 durch den Betreiber zu gewährleisten und ge-
gebenenfalls gutachtlich nachzuweisen.

4.3.3
Einhaltung von Mindestnutzungsfristen bei Modernisie-
rungsmaßnahmen

Modernisierungsmaßnahmen nach Nummer  2.1.4 an 
Sportstätten nach Nummer 1 sind grundsätzlich nach Ab-
lauf einer Nutzungszeit von 15 Jahren (erneut) zuwen-
dungsfähig. Abweichend hiervon können kürzere Min-
destnutzungsfristen als ausreichend anerkannt werden, 
sofern Baumaßnahmen am gegebenen Standort wegen 
unabweisbarer Notwendigkeit zur Änderung oder Erwei-
terung der bisherigen sportlichen Nutzung von Sportstät-
ten nach Nummer  1.1 oder wegen zwingender Vorgaben 
nationaler/internationaler Sportverbände zu räumlichen/
technischen Bedingungen für Hochleistungstraining und/
oder Wettkämpfe erforderlich werden. Dies gilt auch im 
Falle geänderter staatlicher Sicherheitsvorschriften (zum 
Beispiel zum Brandschutz) beziehungsweise allgemein 
anerkannter technischer Regelwerke zur Sicherheit des 
Hochleistungstrainings und/oder der Wettkämpfe.

4.3.4
Keine überwiegend kommerzielle Nutzung der zu för-
dernden Maßnahme

Die Förderung von Baumaßnahmen an Sportstätten 
nach Nummer  1 ist nur möglich, wenn die Sportstätte 
nach Nummer 1 nicht mit mehr als der Hälfte ihrer Ge-
samtnutzung wirtschaftlich genutzt werden soll. Dies 
gilt auch für den Fall, dass der Betreiber der Sportstätte 
tatsächlich keine Gewinne erzielt. Hiervon unberührt 
sind Einnahmen von Dritten, die nicht der Gewinnerzie-
lung, sondern zur Deckung der Betriebskosten dienen 
(zum Beispiel Nutzungsentgelte).

Abweichend von Satz  1 kann eine Förderung erfolgen, 
wenn die Baumaßnahme von außerordentlichem Landes-
interesse und anders nicht zu realisieren ist. 

4.3.5
Bereitstellung komplementärer kommunaler Mittel

Sofern die zu fördernde Maßnahme an Sportstätten nach 
Nummer 1 auch der Deckung des Schulsport- und/oder 
des allgemeinen Sportstättenbedarfs in der Kommune 
dienen soll, ist – unabhängig von dem von einer Ge-
meinde oder einem Gemeindeverband als Antragsteller/
in zu erbringenden Eigenanteil (s. Nummer  5.4.3) – für 
eine anteilige Förderung aus Sportstättenbaumitteln 
eine angemessene Beteiligung der Kommune an den zu-
wendungsfähigen Ausgaben erforderlich.

4.3.6
Bereitstellung von komplementären Bundesmitteln

In Fällen der Nummer 2.1.5 und 2.1.6 ist für eine antei-
lige Förderung aus Sportstättenbaumitteln eine ange-
messene Beteiligung des Bundes an den zuwendungsfä-
higen Ausgaben erforderlich.

4.3.7
Beteiligung Dritter

Sofern der zu fördernde Zweck auch im Interesse von 
Dritten liegt, ist eine angemessene Beteiligung an den 
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b)  Bei Hochbaumaßnahmen sind die Ausgaben entspre-
chend der Kostengruppen 300 bis 499 und 700 bis 749 
der DIN 276 zuwendungsfähig. Soweit sportfachlich 
erforderlich, werden auch die Ausgaben entspre-
chend der Kostengruppen 521 bis 523, 525 bis 559, 
590, 611, 612 und 619 der DIN 276 als zuwendungsfä-
hig gewertet. 

c)  Bei übrigen Baumaßnahmen werden die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben entsprechend Buchstabe b) 
in analoger Anwendung der DIN 276 festgesetzt.

d)  Bürgerschaftliches Engagement kann entsprechend 
Nummer 2.4.2 VV beziehungsweise 2.3.2 VVG zu § 44 
LHO in der Form freiwilliger und unentgeltlicher Ar-
beit als fi ktive Ausgabe in die Bemessungsgrundlage 
einbezogen werden. 

Dafür gelten folgende Vorgaben:

Pro geleistete Arbeitsstunde können bis zu 15 EUR an-
gesetzt werden. Bei Arbeitsleistungen, die eine beson-
dere fachliche Qualifi kation erfordern, kann das zustän-
dige Ministerium im Einzelfall einen höheren Betrag 
anerkennen. Die als bürgerschaftliches Engagement zu 
berücksichtigenden Arbeitsleistungen dürfen nicht in 
Erfüllung einer Verpfl ichtung aus einem Beschäftigungs-
verhältnis oder einer organschaftlichen Stellung bei der 
Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsemp-
fänger erbracht werden. Die Höhe der fi ktiven Ausgaben 
für bürgerschaftliches Engagement darf 20 v. H. der zu-
wendungsfähigen Gesamtausgaben nicht überschreiten. 
Die geleisteten Arbeitsstunden sind durch einfache vom 
Leistungserbringer unterschriebene Stundennachweise 
zu belegen. Diese müssen Namen, Datum, Dauer und Art 
der Leistung beinhalten und sind von einem Vertreter/
einer Vertreterin des Zuwendungsempfängers im Antrag 
und im Verwendungsnachweis gegenzuzeichnen.

e)  Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben zählt nicht die 
nach § 15 Umsatzsteuergesetz abziehbare Vorsteuer.

5.4.1.2
Besondere Regelungen für zuwendungsfähige Ausgaben 
beim Erwerb von Sportstätten nach Nummer 1

Beim Erwerb von Sportstätten ist der Zeitwert der 
Sportanlage, der durch ein entsprechendes Wertgutach-
ten zu ermitteln ist, angemessen zu berücksichtigen. Bei 
Festsetzung der Bemessungsgrundlage sind Ausgaben 
für den Kauf und für die Herrichtung für sportliche 
Nutzungen zuwendungsfähig, sofern insgesamt die Aus-
gaben für eine entsprechende Neubaumaßnahme nicht 
überschritten werden. Die Kostengruppen 100 und 200 
der DIN 276 sind nicht zuwendungsfähig. Die Landes-
förderung darf die Zuwendung, die im Falle einer ent-
sprechenden Neubaumaßnahme möglich wäre, nicht 
überschreiten. 

5.4.2
Zu berücksichtigende Einnahmen

5.4.2.1
Zweckgebundene Spenden – auch Sachspenden – sind 
entsprechend den Nummern 2.4.3 VV beziehungsweise 
2.3.3 VVG zu § 44 LHO grundsätzlich als Einnahmen zu 
berücksichtigen. Bei der Bemessung der Zuwendung 
können sie außer Betracht bleiben, soweit der Zuwen-
dungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger ein 
aus eigenen Mitteln zu erbringender Eigenanteil in Höhe 
von 10 v. H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
verbleibt und Bundes- oder EU-Recht nicht entgegen-
steht.

5.4.2.2
Im Falle des Ersatzneubaus und Wiederaufbaus sind der 
Verkehrswert der bestehenden Sportstätte (abzgl. des 
Bodenwertes) beziehungsweise Verkaufserlöse oder Ent-
schädigungs-/Versicherungsleistungen Dritter als Ein-
nahmen zu berücksichtigen.

5.4.3
Fördersätze

5.4.3.1
Der Fördersatz beträgt bei kommunalen Zuwendungs-
empfängern (Nummer  3.1) 70 v. H. der Bemessungs-
grundlage (Regelfördersatz). Bei Gemeinden, die nach 

zuwendungsfähigen Ausgaben Voraussetzung für eine 
anteilige Förderung aus Sportstättenbaumitteln.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart

Die Zuwendung wird im Rahmen der Projektförderung 
gewährt.

5.2
Finanzierungsart

Die Zuwendung wird zur Teilfi nanzierung des zu er-
füllenden Zwecks bewilligt, und zwar in der Regel als 
Anteilfi nanzierung nach einem bestimmten Vomhun-
dertsatz der zuwendungsfähigen Ausgaben unter Be-
grenzung auf einen Höchstbetrag. In Ausnahmefällen 
kommt auch eine Fehlbedarfsfi nanzierung in Betracht, 
ebenfalls unter Begrenzung auf einen Höchstbetrag.

5.3
Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird in der Form eines zweckgebunde-
nen Zuschusses/einer zweckgebundenen Zuweisung ge-
währt.

5.4
Berechnung der Bemessungsgrundlage

Auf Grundlage der voraussichtlichen angemessenen Ist-
Ausgaben der Zuwendungsempfängerin oder des Zu-
wendungsempfängers (gegebenenfalls unter Abzug vor-
aussichtlicher Ist-Einnahmen) für Baumaßnahmen 
werden die angemessenen Ausgaben für die beabsich-
tigte Baumaßnahme ermittelt. Soweit diese nach Art und 
Umfang dem Zweck nach Nummer  1 dient, werden die 
darauf bezogenen angemessenen Ausgaben als zuwen-
dungsfähige Ausgaben bewertet und als Bemessungs-
grundlage festgesetzt. 

Bei Mischnutzungen (zum Beispiel Hochleistungssport 
und Nutzung für allgemeinen Sport) von Sportstätten 
gemäß Nummer  1.1.1 wird die Bemessungsgrundlage 
aufgrund der statusrechtlichen Anerkennung auf pau-
schal 60 v. H. (als Anteil der zweckentsprechenden Nut-
zung an der Gesamtnutzung) festgesetzt. 

Sofern die hochleistungssportliche Nutzung der Sport-
stätte nach Nummer  1.1.1 mehr als 60 v. H. beträgt, ist 
dies von der Antragstellerin oder dem Antragsteller in 
geeigneter Weise im Einzelfall nachzuweisen. In diesem 
Fall wird die Bemessungsgrundlage entsprechend dem 
Anteil der zweckentsprechenden Nutzung an der Ge-
samtnutzung mit dem sich daraus ergebenden Vomhun-
dertsatz der zuwendungsfähigen Ausgaben unter Be-
grenzung auf einen Höchstbetrag festgesetzt.

Bei Mischnutzungen von Sportstätten nach Num-
mer  1.1.2, 1.2 und 1.3 wird die Bemessungsgrundlage 
entsprechend dem Anteil der zweckentsprechenden Nut-
zung nach Nummer  1 an der Gesamtnutzung mit dem 
sich daraus ergebenden Vomhundertsatz der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben unter Begrenzung auf einen 
Höchstbetrag festgesetzt.

5.4.1
Zuwendungsfähige Ausgaben

5.4.1.1
Allgemeine Regelungen

a)  Zuwendungsfähig sind die tatsächlich zu erwarten-
den angemessenen Ausgaben. Hierzu zählen grund-
sätzlich auch die Ausgaben, die aus Gründen 

 –  der Nachhaltigkeit,

 –  der barrierefreien Teilhabe von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen einschließlich gegebenen-
falls notwendiger zusätzlicher Ausstattungsmerk-
male zum Beispiel für Menschen mit bestimmten 
körperlichen Einschränkungen und/oder

 –  zur Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit

  im Sportstättenbau notwendig sind. 
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6.3.1
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finan-
zierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den 
Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel 
oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich 
bei der Anteilfi nanzierung die Zuwendung anteilig ent-
sprechend dem festgesetzten Fördersatz, bei der Fehlbe-
darfsfi nanzierung um den vollen in Betracht kommenden 
Betrag.

6.3.2
Abweichend hiervon ermäßigt sich die Zuwendung bei 
nachträglichen Ausgabeermäßigungen in Fällen, in de-
nen eine Begrenzung des Höchstbetrages unterhalb des 
nach Nummer  5.4.3 festgesetzten Fördersatzes erfolgt 
ist, erst bei Überschreitung dieses Fördersatzes bei der 
Anteilfi nanzierung und um den jeweils vollen in Be-
tracht kommenden Betrag bei der Fehlbedarfsfi nanzie-
rung.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind ent-
sprechend dem vorgeschriebenen Antragsmuster der 
 Anlage 11 in dreifacher Ausfertigung zu stellen. Antrags-
vordrucke sind bei den Bezirksregierungen oder im 
Internet kostenlos erhältlich.

Antragsteller richten ihre Anträge unmittelbar an die 
örtlich zuständige Bezirksregierung. Dem Antrag sind 
die nach diesen Richtlinien und den Nummern 3.1 und 
3.2 VV beziehungsweise VVG zu §  44 LHO erforderli-
chen Unterlagen beizufügen.

7.2
Bewilligungsverfahren

Die Förderentscheidungen werden vom zuständigen Mi-
nisterium getroffen. Bewilligungsbehörde ist die örtlich 
zuständige Bezirksregierung. Die Förderung von Projek-
ten der Gemeinden und Gemeindeverbände, die einen 
Haushaltsstatus haben, der eine ausgeglichene Haus-
haltsführung nicht zulässt und wegen ihrer Finanzlage 
gegebenenfalls Konsolidierungshilfen erhalten, bedarf 
der Zustimmung der oberen Kommunalaufsichtsbe-
hörde. Dazu gehört auch die Förderung von Projekten 
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die nach § 76 
Absatz  1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) verpfl ichtet sind, ein Haushaltssi-
cherungskonzept aufzustellen, die der Zustimmung der 
oberen Kommunalaufsichtsbehörde bedarf. Dem Zu-
wendungsbescheid ist das Muster der Anlage 22 zu-
grunde zu legen.

7.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung erfolgt entsprechend Nummer 7 VV be-
ziehungsweise VVG zu § 44 LHO.

7.4
Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist innerhalb der in Num-
mer 6.1 ANBest-P beziehungsweise Nummer 7.1 ANBest-G 
genannten Frist zu erbringen. Dem Sachbericht und zah-
lenmäßigen Nachweis ist das Muster der Anlage  33 zu-
grunde zu legen. Nach Nummer  7.3 ANBest-P bezie-
hungsweise Nummer  8.2 ANBest-G ist der Landesrech-
nungshof berechtigt, bei dem Zuwendungsempfänger 
oder der Zuwendungsempfängerin zu prüfen.

8
Inkrafttreten
Die Richtlinien treten mit Wirkung vom 1.1.2014 in 
Kraft. Sie treten mit Ablauf des 31.12.2018 außer Kraft.

1 Internetadresse; http://www.mfkjks.nrw.de/sport/sportstaetten-sport-
und-umwelt/sportstaetten.html

2 Internetadresse; http://www.mfkjks.nrw.de/sport/sportstaetten-sport-
und-umwelt/sportstaetten.html

3 Internetadresse; http://www.mfkjks.nrw.de/sport/sportstaetten-sport-
und-umwelt/sportstaetten.html

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

§  76 Absatz  1 Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) verpfl ichtet sind, ein Haus-
haltssicherungskonzept aufzustellen oder die einen 
Haushaltsstatus haben, der eine ausgeglichene Haus-
haltsführung nicht zulässt und wegen ihrer Finanzlage 
gegebenenfalls Konsolidierungshilfen erhalten, wird ein 
Zuschlag von 10 Prozentpunkten vorgenommen. 

5.4.3.2
Bei sonstigen Zuwendungsempfängern nach Nummern 
3.2 und 3.3 beträgt der Regelfördersatz 70 v. H. der Be-
messungsgrundlage.

5.4.3.3
In Abhängigkeit von einer möglichen Beteiligung des 
Bundes, anderer Zuwendungsgeber beziehungsweise 
Dritter oder vom Grad des Landesinteresses können ab-
weichende Fördersätze beziehungsweise eine maximale 
Fördersumme festgesetzt werden.

5.4.3.4
Der Förderhöchstsatz beträgt bei Anteilfi nanzierung 
80  v. H. Das zuständige Ministerium kann dabei in be-
sonders gelagerten Einzelfällen im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium Überschreitungen bis zu 90 v. H. 
zulassen.

5.4.4
Höhe der Zuwendung

5.4.4.1
Die Summe von Zuwendungen öffentlicher Stellen und 
Leistungen Dritter (zweckgebundene Spenden, Versiche-
rungsleistungen, Verkaufserlöse und ähnliche) darf 
grundsätzlich die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht 
überschreiten.

5.4.4.2
Zuwendungen werden gemäß Nummer 1 VV beziehungs-
weise VVG zu § 44 LHO nur gewährt, wenn sie

a)  im Falle nicht kommunaler Zuwendungsempfänger 
mehr als 2 000 EUR,

b)  im Falle kommunaler Zuwendungsempfänger mehr 
als 12 500 EUR 

betragen (Bagatellgrenzen).

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Dauer der Zweckbindung

Die Förderung erfolgt unter der Bedingung, dass die ge-
förderte Sportstätte beziehungsweise die geförderten 
Sportstättenteile für die Dauer von 15 Jahren zweckent-
sprechend nach Nummer 1 genutzt werden. Abweichend 
hiervon können vom zuständigen Ministerium kürzere 
Zweckbindungsfristen festgesetzt werden, soweit diese 
wegen der Weiterentwicklung technischer Standards für 
Hochleistungstraining und/oder Wettkämpfe erforder-
lich werden. Die Mindestzweckbindungsdauer dafür be-
trägt 5 Jahre. Soweit die zweckentsprechende Nutzung 
von Sportstätten nach Nummer 1.1 während der Zweck-
bindungsfrist aus Gründen, die der Zuwendungsempfän-
ger nicht zu vertreten hat, nicht mehr möglich ist, kann 
das zuständige Ministerium nachträglich eine kürzere 
Zweckbindungsfrist festsetzen.

6.2
Dingliche Sicherung

Bei einer Zuwendung von mehr als 500 000 EUR ist bei 
Bewilligungen an nicht kommunale Zuwendungsemp-
fänger gemäß Nummer 5.3.1 VV zu § 44 LHO der Rück-
zahlungsanspruch durch Eintragung einer briefl osen 
Grundschuld in Höhe der Zuwendung an bereitester 
Stelle im Grundbuch zugunsten des Landes Nordrhein-
Westfalen zu sichern. Hiervon ist abzusehen, wenn im 
Bankenverfahren ein Kreditinstitut das volle Obligo 
übernimmt.

6.3
Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung 
der Finanzierung
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                                                      Anlage 1 

                                                                                                           Datum:……. ……………….. 
 
 

(Anschrift der Bewilligungsbehörde) 
               Bezirksregierung 

Antrag 
auf Gewährung einer 

Zuwendung 
 
 
 
 

 
 
 

Förderung von Investitionsmaßnahmen an 
herausragenden Sportstätten 

 
  
Bezeichnung der Maßnahme: 
 
 
 
 
1. Antragstellerin/Antragsteller 
 
 
Name/Bezeichnung 
 

 
 
 
 
 

 
Anschrift: 
 
 
 
E-Mail: 
 

Straße/PLZ/Ort/Kreis 
 
 
 
 
 
 

 
Auskunft erteilt: 
 

Name/Tel. (Durchwahl) 

 Konto-Nr. Bankleitzahl 
Bankverbindung:  

IBAN                                                      BIC  
 Bezeichnung des Kreditinstituts 
  
 
2. Maßnahme 
 
Bezeichnung/angesprochener  
Zuwendungsbereich 

Förderung herausragender Sportstätten 
 
 
 

 
Durchführungszeitraum: 
 

von/bis 
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3. Finanzierungsplan 
 
  Zeitpunkt der voraussicht- 
  lichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeit) 
  20.. 20.. 20.. 
     
     
  in EUR 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3.1 Gesamtkosten: 
 

   

 
3.2 davon grundsätzlich 
 zuwendungsfähige 
         Ausgaben 
 

   

 
3.3 abzgl. Leistungen Dritter (ohne 
 öffentliche Förderung) 
      

 
./. 

 
./. 

 
./. 

 
3.4 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 
 
 
3.5 Beantragte Förderung (Nr. 4) 
         a) bei Anteilfinanzierung 
         b) bei Fehlbedarfsfinanzierung 

 
= 
 
 
a) 
 
b) 
 

 
= 
 
 
a) 
 
b) 

 
= 
 
 
a) 
 
b) 

 
3.6 bewilligte/beantragte öffentliche 
 Förderung (ohne 3.5) durch  
 
 
3.7 Eigenanteil 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Beantragte Förderung 
 

Zuwendungsbereich 
(Kurzbeschreibung der Maßnahme) 

Zuweisung/ 
EUR 

v.H. 
von Nr. 3.4 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Summe 
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5. Begründung 
 
5.1 Zur Notwendigkeit der Maßnahme (u.a.: Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammenhang mit 

anderen, ggf. früheren Maßnahmen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u.a.: Eigenmittel, Förderhöhe, alternative 

Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten) 
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6. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 
 
 
Darstellung der angestrebten Auslastung bzw. des Kostendeckungsgrades, die voraussichtliche Höhe und die 
Tragbarkeit der Folgelasten für die Antragstellerin/für den Antragsteller, Finanzlage der Antragstellerin/des 
Antragstellers usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Erklärungen 
 
 
Die Antragstellerin/Der Antragsteller erklärt, dass 
 
7.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides 
 nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzu- 
 rechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten, 
 
7.2 sie/er zum Vorsteuerabzug 
  nicht berechtigt ist, 
  teilweise berechtigt ist, und zwar in Höhe von ……v. H., 
  berechtigt ist  
        und dies bei der Berechnung der Gesamtkosten (Nr. 3.1) berücksichtigt hat,  
 
7.3 die Angaben in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) vollständig und richtig sind. 
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8. Anlagen 

 Bau- und/oder Raumprogramm 
 

 Vollständige Entwurfszeichnungen sowie Auszug aus Flurkarte und Lageplan - soweit nicht schon 
vorliegend 

 
 Erläuterungsbericht mit genauer Beschreibung der Baumaßnahme und Ausführungsart  

 
 Bericht über den Stand der bauaufsichtlichen und sonst erforderlichen Genehmigungen, die - soweit 

bereits vorhanden - beizufügen sind 
 
 Kostenberechnungen, aufgegliedert in Kostengruppen nach DIN 276, Flächenberechnungen und Be-

rechnung des Rauminhalts nach DIN 277  
 
 Angabe des vorgesehenen Vergabeverfahrens (Zuwendungsempfänger werden mit dem 

Zuwendungsbescheid verpflichtet, bestimmte Vergabegrundsätze zu beachten) 
 

 Bauzeitplan mit voraussichtlicher Kassenwirksamkeit der Bauausgaben 
 

 Ggf. Freistellungsbescheid des Finanzamtes (Gemeinnützigkeitsbescheinigung) – neuester Bescheid –  
 

 Ggf. Bescheid(e) des Finanzamtes über Vorsteuerabzugsberechtigung (letzte drei Bescheide) 
 

 Ggf. Miet-/Pachtvertrag (soweit nicht schon bei der Bewilligungsbehörde vorliegend) 
 

 Nachweise nach Ziffer 4.1 bis 4.3 der Richtlinien 
 
 

 

 

 

 

………………………………………………..                             ……………………………………………… 

                     (Ort / Datum)                                                                       (Rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

                                                                                                      ……………………………………………… 

                                                                                                                              (Name / Funktion)                        
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9. Ergebnis der Antragsprüfung durch die baufachliche Stelle (Nr. 6.9 VV bzw. 6.8 VVG) 
 
 
1. Nach Prüfung der dem Antrag beigefügten Pläne, Erläuterungen, Kostenberechnungen und sonstigen 

Unterlagen wird festgestellt, dass die Baumaßnahme den baulichen Anforderungen und hinsichtlich der 
Planung und Konstruktion den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - nicht - entspricht. 

 Die baufachliche Stellungnahme wurde beigefügt. 
 
2. Für die Durchführung der Baumaßnahme hat die Antragstellerin/ 
 der Antragsteller folgende Ausgaben geplant:  ............................ EUR 
 
3. Aufgrund der Prüfung wird folgender Betrag als angemessen erachtet: ............................ EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................... 

(Ort/Datum) 

 
.................................................................................... 

(Dienststelle/Unterschrift) 
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                                                                                                                                                                        Anlage 2 

Bezirksregierung 
(Bewilligungsbehörde)  
 
Az.: ............................................................................ 

 
.................................................................................... 
Ort/Datum 
Tel.: 

 
 
 
 
 
 
(Anschrift der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers) 
 
 
 
 
 

 

Zuwendungsbescheid 
(Projektförderung) 

 
 
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für Investitionsmaßnahmen an herausragenden 
Sportstätten 
hier:   
 
Ihr Antrag vom ..................................................................................................................................... 
 
Anlg.: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung: 

  ANBest-G            ANBest P/N-BestBau  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
Verwendungsnachweise 
Vordrucke 

 
I. 

1. Bewilligung: 
 Auf Ihren vg. Antrag bewillige ich Ihnen 
 
 
für die Zeit 
vom .......................................................................... bis ................................................................................... 

(Bewilligungszeitraum) 
 
 
 
 
eine Zuwendung in Höhe von ………………………………........... EUR einschließlich unvorhersehbarer 
und/oder unabweisbarer Mehrkosten 
 
(in Buchstaben: ........................................................................................................................................ Euro) 
 
 
2. Zur Durchführung folgender Maßnahme 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….
(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks)  
 
Zweckbindungsfrist: 15 Jahre 
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3. Finanzierungsart/-höhe  
 
 
 Die Zuwendung o Anteilfinanzierung in Höhe von ................. v.H. 
 wird in der  (Höchstbetrag s. Zuwendungsbetrag) 
 Form der  o Fehlbedarfsfinanzierung 
                                                                   (Höchstbetrag s. Zuwendungsbetrag) 
 
 
 
 
 zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben1) 
 
 in Höhe von ..................................................... EUR 
 
 
 als o Zuweisung  
  
 
 gewährt. 
 
 
 
 
 
4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben2) 
 
 
 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden wie folgt ermittelt: 
 
 
 
 
 
 
5. Bewilligungsrahmen 
 
 
Die Bereitstellung des Zuwendungsbetrages ist wie folgt vorgesehen: 
 
 Im Haushaltsjahr 20..: ..............................  EUR 
 Im Haushaltsjahr 20..: .............................. EUR 
 Im Haushaltsjahr 20..: .............................. EUR 
 Im Haushaltsjahr 20..: .............................. EUR 
 Im Haushaltsjahr 20..: .............................. EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Als zuwendungsfähige Gesamtausgaben sind in Fällen der Ziffer 5.4, Satz 2 die zuwendungsfähigen Ausgaben, die als Bemessungsgrundlage 

festgesetzt werden, einzutragen, in Fällen der Ziffer 5.4, Satz 3 der Betrag der Bemessungsgrundlage. 
2)  Nur ausfüllen, wenn beantragter und bewilligter Betrag nicht übereinstimmen oder andere Gründe die Darstellung erforderlich machen. 
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6. Auszahlung 
 
 
 
Die Zuwendung wird aufgrund der Anforderungen nach den  

 ANBest-G 
 ANBest-P 

ausgezahlt (Zutreffendes bitte ankreuzen). 
 
 
 
 

II. 
Nebenstimmungen 

 
 

 Die beigefügten ANBest-G mit Ausnahme der Nrn. 1.6 und 8.3 sind Bestandteil dieses Bescheides 
 Die beigefügten ANBest-P mit Ausnahme der Nrn. 1.3 und 7.4 mit der NBest-Bau sind Bestandteil dieses 

Bescheides 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
1. Ergänzend gelten folgende besondere Nebenbestimmungen:  
 
- Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den 
Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich 
die Zuwendung bei Anteilfinanzierung  anteilig entsprechend dem festgelegten Fördersatz, bei Fehlbedarfsfi-
nanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 
 
Abweichend hiervon ermäßigt sich die Zuwendung bei nachträglichen Ausgabeermäßigungen in Fällen, in de-
nen eine Begrenzung des Höchstbetrages unterhalb des nach Ziffer 5.4.3 der Richtlinien festgesetzten Fördersat-
zes erfolgt ist, erst bei Überschreitung dieses Fördersatzes. 
 
- Die überwiegende bzw. vollständige kommerzielle Nutzung von Sportstätten oder Teilen davon wird gem. 
Ziffer 4.3.4 der Richtlinien als zweckwidrige Nutzung gewertet, die zur Rückforderung gewährter Landeszu-
wendungen führt. Eine Ausnahme nach 4.3.4 letzter Satz der Richtlinien ist nicht zugelassen. 
 
- Bürgerschaftliches Engagement kann entsprechend Nr. 2.4.2 VV bzw. 2.3.2 VVG zu § 44 LHO in der Form 
freiwilliger und unentgeltlicher Arbeit als fiktive Ausgabe in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. 
Hierzu zählt die Bereitstellung von Ressourcen jeglicher Art, die unentgeltlich bzw. zum Selbstkostenpreis zur 
Realisierung der Maßnahme zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Dafür gelten folgende Vorgaben: 
Pro geleisteter Arbeitsstunde können bis zu 15 € angesetzt werden. Bei Arbeitsleistungen, die eine besondere 
fachliche Qualifikation erfordern, kann das zuständige Ministerium im Einzelfall einen höheren Betrag anerken-
nen. Materialkosten werden zum Selbstkostenpreis berücksichtigt. Die Höhe der fiktiven Ausgaben für bürger-
schaftliches Engagement soll 20 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben nicht überschreiten. Die geleiste-
ten Arbeitsstunden sind durch einfache vom Leistungserbringer unterschriebene Stundennachweise zu belegen. 
Diese müssen Namen, Datum, Dauer und Art der Leistung beinhalten und sind von einem Vertreter/einer Ver-
treterin des Zuwendungsempfängers im Antrag und Verwendungsnachweis gegenzuzeichnen. 
 
 
2. Die Maßnahme ist vom ……….…...….. bis zum ………………..durchzuführen. 
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III. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erheben. Die Klage ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts ……………….. einzulegen. 
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde deren / 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 

Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................... 

(Unterschrift) 

 

 

– MBl. NRW. 2014 S. 86
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  Anlage 3 

 
 
 
........................................................................ ................................................................................. 
(Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger) Ort/Datum 
 Tel.: 
 
 
An 
 
Bezirksregierung (Bewilligungsbehörde) 
 
 
................................................................. 
 

Verwendungsnachweis 
 
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
hier: 

(Zuwendungszweck) 
 
 
 
 
 
 
 Durch Zuwendungsbescheid(e) des/der (Bewilligungsbehörde) 
 
 vom Az.: über EUR 
 vom Az.: über  EUR 
 
 wurden zur Finanzierung der o.a. Maßnahme insges.   EUR 
 bewilligt.  
 
 Es wurden ausgezahlt  insges.  EUR 
 
 
I. Sachbericht 
 
 
 (Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahme, u.a. Beginn, Maßnahmedauer, Abschluss, Erfolg und Aus-

wirkungen der Maßnahme, Abgleich der bei Antragstellung vorgelegten Nachweise mit den tatsächlichen Nut-
zungen nach Fertigstellung der Maßnahme (ggf. Begründung bei Abweichungen), etwaige Abweichungen von 
den dem Zuwendungsbescheid zugrundeliegenden Planungen und vom Finanzierungsplan; soweit technische 
Dienststellen des Zuwendungsempfängers beteiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen beizufügen.) 
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II. Zahlenmäßiger Nachweis 
1. Einnahmen 
 

Art 
Eigenanteil, Leistungen Dritter,  

Zuwendungen1)  

Lt. Zuwendungs- 
bescheid 

Lt. Abrechnung 
 

 
 Eigenanteil 
 

EUR v.H. EUR v.H. 

 
 Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung) 
 

    

 
 Bewilligte öffentliche Förderung durch 
 
 .................................................................... 
 .................................................................... 
 .................................................................... 
 

    

 
 Zuwendung des Landes 
 

    

 
 Insgesamt 
 

  
100 

  
100 

     
2. Ausgaben 
 

    

 
 Ausgabengliederung1) 2)  

Lt. Zuwendungs- 
bescheid 

Lt. Abrechnung 
 

  
insges. 

davon 
zuwendungs- 

fähig 

 
insges. 

davon 
zuwendungs- 

fähig 
 
 
 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     
 

 
 

    

 
 Insgesamt 
 

    

                                                           
1) Sofern die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger die Einnahmen in der Sachakte in zeitlicher Reihenfolge und nach 

Buchungsstellen geordnet festgehalten hat, können die Einnahmen entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans (wie unter 1. darge-
stellt) summarisch dargestellt werden. Dies gilt sinngemäß auch für Ausgaben. 

 

2) Bei Baumaßnahmen sind nur die Summen der Kostengruppen (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert, bei übrigen Baumaßnahmen in 
analoger Anwendung der DIN 276 gem. Ziffer 5.4.1.1 Buchstabe b) anzugeben. 
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III. Ist-Ergebnis 
 
   

Lt. Zuwendungsbescheid/ 
Finanzierungsplan 
zuwendungsfähig 

EUR 
 

 
Ist-Ergebnis 

lt. Abrechnung 
 

EUR 

 
 Ausgaben (Nr. II.2.) 
 

  

 
 Einnahmen (Nr. II.1.) 
 

  

 
Mehrausgaben 

 
Minderausgaben 
 

  

 
 
IV. Bestätigungen 

   

    
  
 Es wird bestätigt, dass 
 
 o die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids beachtet wurden, 
 
 o die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben im 
  Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen, 
 
 o die mit dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung vorgelegten Nachweise hinsichtlich der Ausla-

stung der Sportstätte dem aktuellen Nutzungsumfang entsprechen (Mindernutzung entsprechend dar-
stellen) und 

 
 o die zweckentsprechende Nutzung der Sportstätte erfolgt (z.B. keine überwiegende oder vollständige 
  kommerzielle Nutzung der Sportstätte bzw. von Sportstättenteilen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................... 

(Ort/Datum) 
 

 
.................................................................................... 

(Rechtsverbindliche Unterschrift) 
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V. Ergebnis der Verwendungsnachweis-Prüfung durch die Bezirksregierung oder die sonstige 
baufachliche Stelle 

 
 
Der Verwendungsnachweis wurde baufachlich geprüft. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Bauaus-
führung und der Rechnungsbelege wird die Übereinstimmung der Angaben im Verwendungsnachweis mit der 
Baurechnung und mit der Örtlichkeit bescheinigt. Die baufachliche Stellungnahme ist beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................... 

(Ort/Datum) 
 

 
.................................................................................... 

(Dienststelle/Unterschrift) 
 

  
  
VI. Ergebnis der Prüfung durch die Bewilligungsbehörde  
 
 
Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. 
Es ergaben sich keine - die nachstehenden - Beanstandungen. 
 
Eine abschließende Erfolgskontrolle (Erreichen des Zuwendungszweckes) wurde -ggf. durch örtliche Erhebun-
gen- durchgeführt. Hiernach ist die geförderte Sportanlage 
 
- wie geplant errichtet worden; 
- den Auslastungsnachweisen entsprechend ausgelastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................... 

(Ort/Datum) 
 

 
.................................................................................... 

(Unterschrift) 
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6022
Aufteilung und Auszahlung

des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 
und Abführung der Gewerbesteuerumlage 

für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 
sowie Verrechnung der Solidaritätsumlage 

für das Haushaltsjahr 2014
Gem.RdErl. d. Ministeriums für 

Inneres und Kommunales – 34-46.04.05-23/14 – 
u. d. Finanzministeriums – KomF 3150-14-IV B 3 – 

v. 3. 2. 2014

Auf Grund der Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für 
die Jahre 2012, 2013 und 2014 vom 12.  Juni 2012 (GV.
NRW. S.  208) und von §  2 Absatz  5 Satz  2 des Stär-
kungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (zuletzt geän-
dert durch zweites Änderungsgesetz vom 03. Dezember 
2013, GV. NRW. S. 726) wird Folgendes bestimmt:

1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.1
Der auf die Gemeinden entfallende Anteil an der Ein-
kommensteuer nach dem Ist-Aufkommen (§  3 der Ver-
ordnung) wird vom Ministerium für Inneres und Kom-
munales für jedes Haushaltsjahr und für jedes Quartal 
durch besonderen Runderlass bekannt gegeben.

Jede Gemeinde erhält über den auf sie für das jeweilige 
Quartal sowie auf die Schlussabrechnung eines jeden 
Haushaltjahres entfallenden Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer unter Berücksichtigung der zu leistenden 
Gewerbesteuerumlage eine maschinell erstellte Mittei-
lung. 

Falls die Gemeinde zur Erbringung einer Solidari-
tätsumlage nach dem Stärkungspaktgesetz verpfl ichtet 
ist, berücksichtigt die Mitteilung auch den auf das je-
weilige Quartal entfallenden Betrag.

Die Mitteilungen sind durch den Landesbetrieb Infor-
mation und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) zu 
erstellen. 

IT.NRW leitet die Mitteilungen den kreisfreien Städten 
und den kreisangehörigen Gemeinden unmittelbar zu.

Die Unterlagen über die Berechnung des Gemeindean-
teils an der Einkommensteuer leitet IT.NRW dem Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales zu. Im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium werden die 
anzuweisenden Beträge festgesetzt (§  4 Abs.  2 der Ver-
ordnung).

2
Gewerbesteuerumlage

2.1
In der Anlage 2 zu § 5 der Verordnung sind die Melde-
termine für die Gewerbesteuerumlage und die jeweiligen 
Berechnungsgrundlagen festgelegt. Die Gemeinden ha-
ben sicherzustellen, dass IT.NRW die Meldungen recht-
zeitig vorliegen. Verspätete Meldungen gefährden die 
Verrechnung der Gewerbesteuerumlage mit der Zahlung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Ihnen 
wird mit Mitteln der Kommunalaufsicht nachgegangen.

2.2
Für die Meldung der Gewerbesteuerdaten ist das Muster 
der Anlage zu verwenden. Alle Angaben unterliegen der 
überörtlichen Prüfung.

3
Verrechnung der Gewerbesteuerumlage und der Solida-
ritätsumlage mit dem Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer

3.1
IT.NRW ermittelt anhand der Schlüsselzahl gem. § 1 der 
Verordnung für die Gemeinde den jeweiligen Anteil am 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie auf 
Grund der ermittelten Gewerbesteuerumlage durch Ge-
genüberstellung den Betrag, der an die einzelne Ge-

meinde noch zu zahlen ist, oder der von ihr abzuführen 
ist, falls die Gewerbesteuerumlage den Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer übersteigt.

3.2
Im 4. Quartal eines jeden Haushaltsjahres ist der Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 110 Pro-
zent des für das 3. Quartal gezahlten Betrages anzuweisen 
(§ 3 Abs. 1 Satz 4 der Verordnung). Hiermit wird der für 
das 3. Quartal von IT.NRW als Gewerbesteuerumlage er-
mittelte Betrag verrechnet. In Fällen, in denen die Gewer-
besteuerumlage im 3. Quartal den Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer übersteigt, wird als abzuführende Ge-
werbesteuerumlage nur ein Betrag in Höhe des Gemein-
deanteils an der Einkommensteuer verrechnet.

3.3
IT.NRW ermittelt auf der Basis der Festsetzungen nach 
dem jeweiligen Gemeindefi nanzierungsgesetz die Höhe 
der Solidaritätsumlage, die von den einzelnen nachhaltig 
abundanten Gemeinden zu erbringen ist. Führt die Ver-
rechnung der Gewerbesteuerumlage mit dem Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer zu einem Auszahlungs-
betrag an eine zur Zahlung der Solidaritätsumlage 
verpfl ichtete Gemeinde, wird dieser Betrag mit der Soli-
daritätsumlage verrechnet.

4
Zahlungsverfahren

Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung erstellt an-
hand der von IT.NRW übermittelten Berechnungen nach 
3.1 und 3.3. dieses Erlasses die für die Zahlbarmachung 
erforderlichen Unterlagen.

Die Auszahlung erfolgt durch die Landeshauptkasse je-
weils zu den in § 3 der Verordnung bestimmten Terminen.

In Fällen, in denen die Gewerbesteuerumlage höher ist 
als der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, hat 
die Gemeinde den übersteigenden Betrag jeweils bis zum 
nächsten in § 6 Abs. 7 Gemeindefi nanzreformgesetz fest-
gelegten Termin an die Landeshauptkasse abzuführen.

Falls die Verrechnung gemäß Ziffer 3.3 nicht die volle 
Solidaritätsumlage erbringt oder nicht möglich ist, hat 
die Gemeinde den noch nicht entrichteten Betrag an die 
Landeshauptkasse abzuführen. 

Die Gemeinden des Bezirks sind entsprechend zu unter-
richten.

Der Gem.RdErl. des Innenministeriums und des Finanz-
ministeriums vom 1.12.2006 (MBl. NRW. S. 842), zuletzt 
geändert am 22.6.2012 (MBl. NRW. S. 544), wird hiermit 
aufgehoben.

Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
Im Auftrag

gez.  E m s c h e r m a n n

Finanzministerium NRW
Im Auftrag

gez.  V e n t z

– MBl. NRW. 2014 S. 104

7861
Richtlinien

über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben 

in benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) 
und in Gebieten mit umweltspezifi schen Ein-

schränkungen (Ausgleichszahlung)
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– II-3 – 2114/05; III-9 – 941.00.05.03
v. 5. 2. 2014

Der RdErl. des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft v. 18.6.2000 (MBl. NRW. S.  764, 
SMBl. NRW. 7861), wird wie folgt geändert:
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III.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Feststellung der Jahresabschlüsse 2012 des 
LWL-Jugendhilfezentrums Marl, des 

LWL-Heilpäd. Kinderheimes Hamm und des 
LWL-Jugendheimes Tecklenburg

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 17. 1. 2014. 

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe vom 21.11.2013 über die Feststellung der Jahres-
abschlüsse 2012 des LWL-Jugendhilfezentrums Marl, 
des LWL-Heilpädagogischen Kinderheimes Hamm und 
des LWL-Jugendheimes Tecklenburg sowie die abschlie-
ßenden Vermerke der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
über die Jahresabschlussprüfung 2012 der genannten 
Einrichtungen sind im Internet unter
http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Bekanntmachungen

öffentlich bekannt gemacht worden.

Dr. Wolfgang K i r s c h

– MBl. NRW. 2014 S. 105

In Nummer  5.5.1 Satz  3 werden die Wörter „den Bun-
desländern Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz“ 
durch die Wörter „dem Bundesland Hessen“ ersetzt.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 104

II.

Finanzministerium

Heizkostenbeitrag
für an dienstliche Sammelheizungen

angeschlossene Dienstwohnungen für den
Abrechnungszeitraum 2012/2013

RdErl. d. Finanzministeriums 
– B 2730 – 13.1.2 – IV A 2 –  

v. 12.12.2014

Nachstehend gebe ich gemäß §  10 Absatz  1 Satz  1 
DWVO die vom Bundesministerium der Finanzen für 
den Abrechnungszeitraum vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 
2013 festgesetzten Kostensätze bekannt:

Energieträger Euro

Fossile Brennstoffe 10,71

Fernwärme und übrige Heizungsarten 14,40

Der Erlass tritt zum 31. Dezember 2019 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 105
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